
Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

         Alfeld (Leine), 22.10.2024 

Amt: Dezernat I   
AZ: I 1 
 

Vorlage Nr. 407/XIX 

 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Schulausschuss  14.11.2024  

 Verwaltungsausschuss  10.12.2024  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  11.12.2024  

  

Betriebskostenzuschuss für die Nachmittagsbetreuung in der Grundschule Föhrste 

 
Für seine Nachmittagsbetreuung in der Grundschule Föhrste bittet der Förderverein der 
Freunde und Förderer der Grundschule Föhrste gemäß beiliegendem Antrag um einen 
Betriebskostenzuschuss von 30 € pro Monat pro Betreuungsplatz. Die Schule ist keine 
Ganztagsschule. Der Förderverein betreibt die Nachmittagsbetreuung bereits seit 01.08.2009 in 
Form einer Sonstigen Tageseinrichtung nach § 45 KJHG. Dort können die Kinder von Montag 
bis Donnerstag nach der Verlässlichen Grundschule von 12.50 – 15.30 Uhr und freitags bis 15 
Uhr gegen einen monatlichen Beitrag von 50 € betreut werden.  
 
Ein Betreuungsangebot im Rahmen der Sonstigen Tageseinrichtung kann genauso wie ein 
Angebot im Rahmen der Offenen Ganztagsschulen -  wie in der Bürgerschule und der Dohnser 
Schule- dem Anspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz gerecht werden, der ab 01.08.2026 
aufsteigend in den 4 Grundschuljahrgängen eingeführt wird. 
 
Der Förderverein will seine bisherige Betriebserlaubnis für eine Gruppe von 20 Plätzen auf 30 
Plätze ausweiten lassen, da weitere Betreuungsplätze angefragt sind.  Dadurch, wie auch durch 
gestiegene Löhne und Sozialabgaben ergeben sich Personalkostensteigerungen. Der 
beantragte Betriebskostenzuschuss würde sich für 30 Plätze auf maximal 10.800 € pro Jahr 
belaufen. Wenn der beantragte Betriebskostenzuschuss gewährt wird, will der Verein den 
Elternbeitrag auf 20-30 € pro Monat senken. 
 
Würde die Schule das Betreuungsangebot als Ganztagsschule führen und z.B. durch das CJD 
durchführen lassen, würde der Kostenaufwand der Stadt Alfeld trotz Kostenanteil des Landes 
pro betreutem Kind höher als 30 € liegen. 
 
Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine): 

 
„Der beantragte Betriebskostenzuschuss i. H. v. 30,-- € pro Monat pro Betreuungsplatz wird ab 
dem Jahr 2025 gewährt.  
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